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Der Bundesrat wird daher beauftragt, eine Revision
von Artikel 27 BV in die Wege zu leiten, um fiir die
Zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen im Bil-
dungswesen eine einwandfreie Grundlage zu schaffen.

Mitunterzeichner: Albrecht, Allgéwer, Arnold, Bach-

mann, Baumgartner, Berger-Olten, Biel Walter, Bill
Max, Binder, Bommer, Breitenmoser, Carruzzo, Duss,
Eisenring, Fischer-Weinfelden, Gerosa, Gerwig, Gotsch,
Grolimund, Gut, Hirlimann, Mugny, Primborgne,
Rohner, Stadler, Staehelin, Trottmann, Wyer.
(Gleiche Motion im Stianderat durch Wenk, Basel)

Zur «Vorgeschichte» der neuen Maturitdtsverordnung*

Professor Dr. Ludwig Raber, OSB

Riickblende und Ausblick

Die neue Maturitits-Anerkennungsverordnung
(MAV) vom 22. Mai 1968 ist kein genialer
Waurf, sondern ein Werk des Kompromisses. Das
wissen wir alle, die wir durch Jahre und Jahre
um 1hre ersten Entwiirfe und ihre langsam sich
formende Endgestalt gerungen haben. Es war
ein mithsames Feilen und Feilschen, bei dem jede
Partei ihre Haare lassen mufte. Idealisten und
Kulturpolitiker mogen dies bedauern, die Reali-
sten und Realpolitiker wissen, daf} das in eid-
genossischen Landen nicht anders sein konnte,
und wohl auch in Zukunft nicht anders sein
wird. Die Demokratie ist die Lebensform der
Kompromisse, seien sie dann leidlich oder auch
nur leidig — auf jeden Fall ein Kompromif.
Mit dieser Feststellung wollen wir nun freilich
nicht behaupten, es habe auf diesem langen An-
laufsweg keine «Pannens gegeben, es seien alle
Gesprachspartner mit gleicher Leidenschaft am
Gelingen des Werkes beteiligt gewesen, und alle
«Schachziige» der vielen Kraftegruppen seien
mit grofiter FairneB gespielt worden. Es ging
auch in diesen Gremien zu wie iberall, recht
«menschlich». Vor allem auch sehr langsam! Das
war ja unter anderem auch einer der Griinde,
die Nationalrat Dr. A. Miiller-Marzohl veran-
laBten, mit seiner Interpellation im Nationalrat
der Sache auf den Grund zu gehen und damit
nach Moglichkeit aus amtlichem Munde zu er-
fahren, warum das alles so lange dauerte und
schlieBlich nicht besser herauskam.

Die Leser der «Schweizer Schule» werden vom
Interpellanten iiber seine Begriindung in dieser
Sondernummer selber informiert. Wir mochten
mit diesem Beitrag in keiner Weise die Berechti-
gung der Interpellation Miiller-Marzohl bestrei-
ten. Denn fragen darf man immer, auch im Parla-

* Aus: «Vaterlandy Nr. 256 vom 2. November 1968
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ment. Wir méchten auch nicht seine Begriindung
zerzausen, da darin vieles steht, das bestimmt
seine Berechtigung hat. Aber vielleicht sind die
Akzente hier und dort doch nicht ganz richtig
gesetzt; oder vielmehr: Die Dinge wurden zum
Teil etwas zu kurz gesagt, zu sehr vereinfacht, es
wurde etwas zu sehr mit Schwarz und Wei} ge-
malt, wobei der dunkle Schatten vielleicht doch
zu simplifizierend nur im Umkreis der bésen Eid-
gendssischen  Maturitdtskommission  gesehen
wurde. Damit bestreiten wir nicht die Wahrheits-
liebe des Interpellanten, nicht seine gute und be-
ste Absicht, und insbesondere sind wir ihm dank-
bar fiir seinen schwungvollen Elan, mit dem er
die Probleme unserer schweizerischen Bildungs-
planung und Bildungsférderung angeht. — Aber
im Gedanken an die Zukunft und an die kom-
menden neuen Aufgaben will uns scheinen, es sei
nicht unniitz, sich des zurlickgelegten Weges
nochmals zu erinnern. — Versuchen wir also kurz,
ganz kurz, den 15jahrigen Werdegang — wir
kénnten auch sagen «Leidensweg» — der neuen
MAYV mit wenigen Strichen nachzuzeichnen.

1. Die geistige Vorarbeit: 1953 bis 1958

Geistige Bewegungen haben selten einen absolu-
ten Anfang. Die meisten Gedanken sind schon
frither einmal «gedacht»> worden. Auch die Ge-
danken der Gymnasial- und Maturititsreform!
Trotzdem gibt es immer wieder neue Ansdtze und
neue Anstofe. Trager eines solchen Impulses war
die 1953 an der Jahresversammlung des Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrer in Baden ange-
regte und 1954 tatsdchlich begriindete Kommis-
sion «Gymnasium — Universtits — ein Arbeits-
kreis von Gymnasiallehrern und Hochschuldozen-
ten, mit gleicher Stirke vertreten, mit Laurent
Pauli (Neuenburg) als initiativem Prdsidenten.
1957 erschien der «Erste Bericht der Kommis-
sion Gymnasium — Universitaty (Aarau, Sauer-



linder, 48 Seiten). Diese knappe Programm- und
Reformschrift umri3 «Ziel und Struktur des
Gymnasiums» und forderte als eine der wesent-
lichen Neuerungen im schweizerischen Mittel-
schulwesen die «Gleichberechtigung» des Typus
C: Das heiBit, die Mdoglichkeit des Medizinstu-
diums ohne Latein. — Diese und andere «explo-
sive» SchluBfolgerungen dieses Berichtes wurden
sowohl vom Verein Schweizerischer Gymnasial-
lehrer wie auch der Konferenz Schweizerischer
Gymnasial-Rektoren mit starker Mehrheit ange-
nommen. Die Gymnasial-Rektoren verfolgten
diese Gedankenginge in einer eigenen Studien-
gruppe weiter und informierten die Offentlich-
keit mit ihrer Schrift «Wege gymnasialer Bil-
dung» (Aarau 1961).

2. Stol8 und Gegenstol3: 1958 bis 1963

Die eben genannten Studien waren fiir Stinderat
Vaterlaus (Zirich) AnlaB, im Dezember 1958
im Standerat ein Postulat einzureichen (begriin-
det im April 1959), in welchem der Bundesrat er-
sucht wird, «gewissen Anderungen des Maturi-
tatsreglementes zuzustimmen». Damit war der
Wagen von der Ebene der blassen Gedanken auf
die Ebene des politischen Handelns hintiberge-
schoben. Aber es wurde nicht gehandelt! Der
Griinde waren viele. Offenbar war der Gedanke
noch nicht reif; und jenen, denen er vorgelegt
wurde, wollte er nicht gefallen. Medizin ohne
Latein? Das war zum mindesten ein Stich in ein
Wespennest. Man kann es Bundesrat Etter wahr-
lich nicht verargen, daB} er im letzten Jahr seiner
Amtsfithrung nicht diesen Hornissenschwarm um
sein Haupt versammeln wollte. — Im Dezember
1959 wurde Dr. H. P. Tschudi in den Bundesrat
gewahlt und uUbernahm zu Beginn des Jahres
1960 die Leitung des Departementes des Innern,
also jenes Departement, das an der duBBersten Pe-
ripherie seiner Amtsbefugnisse auch die Tatigkeit
der Eidgendossischen Maturititskommission (als
unorganisches Anhidngsel des Eidgendssischen Ge-
sundheitsamtes) iiberwachte. Kaum im Amt (nur
wenige Wochen), erschien ein ErlaB des Vorste-
hers des EDI, in welchem das Gefecht abgeblasen
wurde: Kein Medizinstudium ohne Latein! —
Reaktion: Grofle Veriargerung im Kreis aller Re-
former. — Wie aber bringt man erneut das Ge-
sprach in Gang? Das war nicht leicht — wenig-
stens fiir den Bundesrat und seine Berater —, ohne
das «Gesicht zu verlieren». Aber Bundesrat
Tschudi war elastisch genug, um eine Dreier-

delegation der Gymnasiallehrer und Gymnasial-
Rektoren konziliant zu empfangen und auf die
gestellten Fragen einzugehen. Noch erinnern wir
uns gut seiner Gegenfrage: «Was hat sich denn
seit unserem Nein gedndert?» Worauf wir ihm
sagten: «Nichts hat sich geandert; die Dinge wa-
ren schon vor 1960 so wie sie heute sind. Wir ste-
hen mitten in einer Strukturwandlung unserer
Gesellschaft, die man einfach nicht mehr ignorie-
ren kann.» — Der Bundesrat lenkte ein. Aber die
Initiative muBite von auBlen kommen. Wenn
schon Zentralismus, dann durch den Willen der
Kantone. Diesen Willen galt es also zu erkunden.
1961 (April) unterbreitete im Auftrag des EDI
der Prasident der EMK, Professor Dr. B. Wyss
(Basel), den kantonalen Erziehungsdepartemen-
ten einen Fragebogen mit sieben zentralen Fra-
gen, darunter die Frage nach der Wiinschbarkeit
des Medizinstudiums ohne Latein. — Die kanto-
nalen Erziehungsdirektoren bestellten zur Pri-
fung dieser Fragen im September 1961 eine Kom-
mission mit Regierungsrat Wanner (Schaffhau-
sen) als Prasidenten. Der Kommissionsbericht
wurde im April 1963 vom Plenum der Konferenz
diskutiert (man beachte, nach 20 Monaten -
und zwar die Erziehungsdirektoren, nicht die
EMK!). Resultat: Die Revision des Maturitits-
reglementes von 1925 soll an die Hand genom-
men werden. Uber die zu beschreitenden Wege
besteht aber keine einheitliche Meinung. Fiir das
Medizinstudium ohne Latein fand sich zwar eine
Mehrheit, aber auch die Minderheit war nicht
unbedeutend. Man vergesse das nicht! — Und
nun das Entscheidende: Die Erziehungsdirekto-
ren ersuchen das EDI, die Vorarbeiten zum
neuen Maturititsreglement einer hierfiir zu schaf-
fenden Kommission anzuvertrauen. Nun konnte

das EDI handeln — und es wurde gehandelt.

3. Der Reglementsentwurf der Kommission
Schmid: 1963/1964

Im Juli 1963 wurden die prasumptiven Mitglie-
der zur Mitarbeit eingeladen. Der an mich ge-
richtete Brief ist datiert vom 11. Juli. Am 8. No-
vember tagte im Bundeshaus die erste Sitzung
der «Kommission Schmid», zielklar gesteuert von
Professor ETH Dr. phil. Karl Schmid, seines Zei-
chens nicht nur ein vorziiglicher Kenner unse-
rer nationalen Literatur, sondern auch eidgends-
sischer Oberst mit der Arbeitsdisziplin eines Ge-
neralstabsoffiziers. Nach einem Jahr lag der Ent-
wurf fertig vor und konnte den interessierten Ver-
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binden und Gremien zur Vernehmlassung zu-
geleitet werden.

4. Das Vernehmlassungsverfahren: 1964/1965

Wie viele hatten da mitzureden! Die Erziehungs-
direktoren, die medizinischen Fakultiten, die
Medizinische Akademie, die Gymnasiallehrer, die
Gymnasial-Rektoren, die Arzte, Zahnirzte, Tier-
arzte und Apotheker — und unaufgefordert mel-
deten sich die Altphilologen und die Sozialdemo-
kratische Partei. — Und wie hart wurde in diesen
Verbanden und Gremien gerungen! Auch er-
driicckende Mehrheitsentscheide, wie bei den
Gymnasial-Rektoren und  Gymnasiallehrern,
konnten nicht daruber hinwegtiauschen, welche
Widerstinde — ausgesprochene und unausgespro-
chene — sich dem Gang der Dinge in den Weg
stellten. Weit verfehlt zu glauben, alle Gymna-
siallehrer hitten das gleiche gemeint und gewollt.
Und auch die kantonalen Erziehungsdirektoren
sparten nicht mit gegensétzlichen Wiinschen, Po-
stulaten, gelegentlich auch mit Drohungen. «Bist
du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.» Das
«Griinbuch» all dieser zusammengestellten Po-
stulate umfafte ungefahr 80 Seiten. — Diese Ver-
nehmlassung sollte nach dem «Fahrplan» des
EDI drei Monate umfassen (Dezember 1964 bis
Februar 1965). Aber die Erziehungsdirektoren
verlangten Aufschub, und die Arzte erst recht.
Die Schweizerische Arztekammer tagte erst am
29. April 1965, in der AuBeren Enge in Bern. Ort
und Tag sind mir noch sehr gegenwirtig: Ich
sah in meinem Leben kaum je einmal eine so tur-
bulente Gesellschaft, eine so leidenschaftliche
Diskussion. Die Abstimmung war ein «Kanter-
sieg» der Bewegung «Medizin ohne Latein»: 43
zu 42. Die «NZZ>» schrieb anderen Tages: «Die
Arzte lenken ein.» Aber nicht allsogleich. Die
geschlagene Partei gab sich nicht geschlagen.
Man forderte eine Urabstimmung aller Schwei-
zer Arzte. Und als Begleitmusik zur kommenden
Abstimmung bedachte die «Schweizerische Arzte-
zeitung» den Verfasser dieses Artikels mit einer
vierseitigen Anklage, an der besagten Berner Ver-
sammlung die Arzte in unsachlicher Weise be-
schwatzt zu haben. Die Abstimmung kam, im
September 1965, und erbrachte einen «Sieg» der
Neuerer: Mit einer Mehrheit von rund 500 Stim-
men wird die Diskussion tiher das Medizinstu-
dium ohne Latein freigegeben — aber mit der
Auflage: Uberarbeitung des Entwurfes Schmid,
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im Sinne einer besseren Aufwertung des Typus
C. Der vorliegende Entwurf der Kommission
Schmid wird mehrheitlich verworfen. — So stan-
den die Dinge Ende 1965. Was nun?

5. Die Revisionsarbeit der EMK: 1965/1966

Das EDI erteilte der EMK den Auftrag, den
Entwurf der Kommission Schmid so weit zu be-
arbeiten, daB den dringlichen Postulaten der
Arzte Rechnung getragen sei. Hier also beginnt
das angeblich so bose Spiel der EMK. Aber was
konnte der Bundesrat anderes tun? Er war und
ist noch immer gebunden an die bestehende
Rechtsordnung, kraft deren der Bundesrat in
Mittelschulfragen nur ein Mitspracherecht hat
Uber den beinahe fiktiven Rechtsweg eines 1867
abgeschlossenen kantonalen Konkordates betref-
fend das Medizinstudium, aus dem dann 1877
das noch heute geltende «Bundesgesetz betref-
fend Freiziigigkeit des Medizinalpersonals in der
Schweizerischen Eidgenossenschaft» hervorging.
Das, und nichts anderes, ist das Rechtsinstru-
ment, dessen sich der Bundesrat bedienen konnte.
Man mag diese Ordnung anachronistisch finden
— wir finden dies auch —, aber das dndert nichts
am Tatbestand. Man sprach in diesen Jahren
wiederholt, so etwa Professor Dr. O. Woodtli in
einem Artikel der «NZZy», von einem zu schaf-
fenden neuen Konkordat. Einverstanden. Aber
dieses Konkordat war 1965 noch nicht da, es ist
auch heute noch nicht da, und wann es kommt,
weill niemand. Man kennt zwar die lauten Téne
gewisser kantonaler Erziehungsdirektoren, wenn
es um die Durchsetzung der eigenen Postulate
geht. Aber der Konkordatswille wird jeweils
plotzlich sehr schwach, wenn die Konkordatsver-
pflichtung zu eigenen Zugestindnissen fiithren
sollte. — Man vergesse also nicht: Wir sind ein
Rechtsstaat. Der Bundesrat kann nicht willkiir-
lich handeln, auch wenn er wollte. Aber gerade
Bundesrat Tschudi wollte das nicht! Er war vom
Anfang bis zum Ende der ganz faire, korrekte,
auf Eile drangende und doch geduldig wartende
Magistrat. Und dementsprechend erteilte er der
EMK seine befristeten Auftrige.

Was tat die EMK? Spitherbst 1965 bis Juli 1966
intensive Arbeit am neuen Reglement. Im gan-
zen mehr als zehn Tage ganztigige Arbeit — mit
Sitzungsprotokollen von 20 bis 40 Seiten. Auch
in dieser Kommission wurde gerungen, nicht «ge-
stritten», aber hart gekdmpft. Das Postulat der



lateinlosen Medizinmatura ging mit 6:5 Stimmen
durchs Tor. Solche Krifteverhaltnisse zwangen
zu Konzessionen, und nicht nur wegen einiger
«Freunde des Lateins» in den Kommissionen,
sondern mit Riicksicht auf alle jene Kreise, die
weit herum im Land und an den Universititen
keine Kulturrevolution winschen. Immer wieder
ging es um jene Sorge, die Direktor Dr. Eugen
Egger in einem Artikel des «Choisir» 1963 so for-
mulierte: «Un des buts principaux du gymnase
doit étre une culture générale profonde.» Im
Dienste dieser Allgemeinbildung hielt man am
traditionellen Ficherkanon fest. Und im Dienste
dieser Allgemeinbildung glaubte man auch for-
dern zu diirfen, da} auch der Typus C sich einen
eigenen grundstindigen Aufbau gebe in jenen
Kantonen, wo die Typen A und B diesen eigenen
Aufbau besitzen. Es ging aber nie darum, einen
moglichen spiteren Einstieg in ein solches Gym-
nasium aus einer Sekundarschule zu verhindern;
nie, auch wenn man es immer erneut behauptet.
Das war ubrigens eine Auffassung, welche nicht
nur die angeblich vergreiste EMK vertrat, son-
dern auch viele sehr dynamische und relativ
junge Gymnasialdirektoren, zum Beispiel in den
Kantonen Ziirich und Bern. Auch hier verliefen
also die Fronten mitten durch die Reihen.

6. Das Nein der Erziehungsdirektoren: 19661967
Im Herbst 1966 wurde der Entwurf der EMK

den Erziehungsdirektoren zur nochmaligen Be-
gutachtung zugestellt. Die Reaktion war wenig
begeistert. Jeder suchte nach der Liicke seiner
unerfiillten Winsche. Und solche Wiinsche gibt
es immer. Resultat: ein klares Nein! Ende Januar
1967.

Und wieder erhielt die EMK vom EDI den Auf-
trag, die Argumente der Erziehungsdirektoren zu
priifen, ihren Wiinschen im Mal} des Moglichen
gerecht zu werden, ohne aber zu vergessen, dal}
auch die Arzte und weitere Gremien ihre Forde-
rungen zu stellen hatten. Das war beinahe die
Quadratur des Kreises. — Und nochmals sal} man
iiber den Paragraphen, um zu formen und zu
modeln, soweit dies irgendwie moglich schien.

7. Die «Friedenskonferenz»

vom 18. Dezember 1967
Bundesrat Tschudi versammelte im Bundeshaus
nochmals alle interessierten Gruppen — eine statt-
liche Versammlung von ungefiahr 70 Mann, denn

Frauen waren keine dabei. Nochmals pladierten
die Parteien fiir ithre Postulate, aber gemessen,
hoflich, im BewuBtsein, daly der Richter sein Ur-
teil schon in der Tasche trug. Man war des Strei-
tes mude. Niemand wollte neue «Konferenzens.
Der Bundesrat stellte fest, dafy man am Ende der
Beratungsphase stehe.

8. Due letzte Fassung

Sie entstand im Umkreis des EDI, aber auch in
diesem Haus bis zum Schluf3 durch personliche
Vorsprachen beim Chef des EDI umworben und
beeinflufit. Dall auch das Justizdepartement
seine Fachleute einsetzte und seine sachlichen
und stilistischen Forderungen geltend machte,
sei nur am Rande vermerkt. In Wirklichkeit war
dieser Einflufl nicht gering. Und manches, was
dem AuBenstehenden unverstandlich oder sto-
rend erscheint, war das klare Diktat der zustin-
digen Juristen. — Und so kam der 22. Mai 1968,
der Tag der Promulgation der neuen MAV.

Wozu dieser lange Exkurs? Um in etwa aufzu-
zeigen, wie schmerzlich die Dinge im engen
Raum unserer staatlichen Verhiltnisse gelegent-
lich erdauert werden missen. Wir wissen alle,
wie unvollkommen die MAV von 1968 ist. Aber
dieses miihsame Wachsen ist nicht nur ein Un-
glick. Es erspart uns auch sprunghafte Ent-
wicklungen, deren Endresultat noch ungesichert
ist. Und wer mit den Bildungsresultaten und kiih-
nen Versuchen anderer Staaten liebdugelt, ver-
gesse nicht, daf} die Schweiz keine Mehrheitspar-
tel a la Schweden besitzt, und sich der Schweizer
nie ein wissenschaftlich gepriftes Bildungspostu-
lat einer einzigen Partei gefallen lassen wird.

GewiB, die neue MAYV ist unvollkommen. Aber
sie bestimmt doch besser als die Verordnung von
1925. Sie 1st ein Arbeitsinstrument, mit dem man
wenigstens arbeiten kann. Aber niemand wiinscht
sich, da} sie wiederum 43 Jahre dauert, wie ihre
Vorgangerin. Und personlich mochte ich glau-
ben, daf3 die MAV von 1968 die letzte war, wel-
che allen Maturitiatstypen den freien Zugang zur
Universitat und ETH sicherstellt. Das war das
grofe Ziel, das man immer vor Augen hatte: Wie
retten wir den Gymnasien die ruhige Bildungs-
arbeit, ermdglichen sie dadurch, daB die Maturi
priffungsfrei an die Hochschule iibertreten? Das
war das Ideal der «Allgemeinbildungs.

Vielleicht sind die Jahre dieser Bildungsform ge-
zahlt. Mag sein. Aber wenn man dieses grol3e

429



Privileg einmal nicht mehr hat, dann erst wird
man wissen, was die Matura von einst bedeutete.
Aber jeder Wert verlangt auch seinen Preis. Der
«Preis», den diese unbeschriankte Anerkennung

kostet, ist die Beschrankung in der Wahl der Aus-
bildungswege. Dariiber denke man nochmals
nach, bevor man endgiiltig Bestehendes und Er-
erbtes preisgibt.

Das Bildungsziel des Gymnasiums in anthropologischer Sicht

Hans Kromler

Jeder, der heute fiir die Mittelschule eine Verant-
wortung tragt, stellt fest, dafl eine Vielfalt von
Geschehnissen und Problemen in vielen Kanilen
auf Lehrer und Schiler zuflieBen, daB die Bil-
dungsstoffe stark anwachsen, daB die Offentlich-
keit, aber auch Fachkreise nach einem neuen
Gleichgewicht der Facher, nach neuen Bildungs-
inhalten, ja sogar nach neuen Fichern — wie Phi-
losophie, Wirtschafts- und Sozialkunde, Polito-
logie usw. rufen.

Da kann die Gefahr werden, dall der Mensch,
in diesem Falle der zukiinftige Akademiker, von
der Bediirfnisfrage her einseitig «verplant» wird.
So hort man, man benétige, man brauche so und
so viele Akademiker fiir bestimmte Arbeits- und
Lebensbereiche, fiir die Forschung, die Technik
und Verwaltung, die &ffentliche Meinungsbil-
dung. Man verlangt mehr und mehr, dafl der
Schiiler ein Leistungstyp werde. Die leistungs-
orientierte Gesellschaft legt Wert darauf, daf der
zukiinftige Akademiker in ihr eine Leistungsfunk-
tion tibernehme,

Selbstredend bendtigt die heutige Gesellschaft so
und so viele Akademiker aus bestimmten Berufs-
gruppen, wie dies die Berichte Schultz und Lab-
hardt gezeigt haben. Dafiir mufl eine ausge-
dehnte Bildungsplanung einsetzen. Dies darf aber
nicht so weit fithren, daB} der Schiiler rein prag-
matisch «auf das spitere Bediirfnis hin» ausgebil-
det und erzogen wird. Das wiirde sein Mensch-
sein gefahrden und verstellen.

So stellt sich mehr und mehr die Frage nach der
«Mensch-Werdung» des Menschen in der neuen
Bildungsgesellschaft. Damit wird eine Urfrage,
die anthropologische Frage nach dem Bildungs-
und Erziehungsziel des Gymnasiums, iiberhaupt
gestellt. Thr darf nicht ausgewichen werden.

Ziel aller Bildung und Erziehung muB} immer
sein der Mensch selber, seine Personlichkeitswer-
dung, die Erfillung und Verwirklichung dessen,
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was das Menschsein ausmacht. Nur wenn der
Mensch weif3, was Menschsein bedeutet und wo-
zu es verpflichtet, wird er fihig zur Bewéltigung
der groflen Weltaufgaben, frei fiir die Entschei-
dung, offen fiir die Reflexion, kritisch fiir die
Analyse und Stellungnahme. Wer diese Dimen-
sionen wirklich erfaBt und ernst nimmt, der be-
griindet und verwirklicht in seinem Leben einen
christlichen Humanismus, der sich und andere
zur Verantwortung an sich, am Mitmenschen
und an der Welt fiithrt und erzieht.

Fragt man sich, wie in Schule und Erziehung im
Sinne des christlichen Humanismus das wirk-
liche Menschsein zur Entfaltung gebracht werden
kann und soll, treten vier wesentliche Aspekte des
Menschen und des Menschseins ins Gesichtsfeld.
Diese vier Aspekte des Menschen miissen in
Schule und Erziehung zur Entfaltung gebracht
werden. '

l. Vier Aspekte des Menschseins

Ein erster Aspekt ist sein Selbstsein

Der Schiiler, der schon als Kind Person ist, muf3
mehr werden als das, was er schon ist, eine ein-
malige, unaustauschbare, unwiederholbare Per-
sonlichkeit. Alle seine Anlagen sollen entfaltet
und gefordert werden. Dies ist eine lebensling-
liche Aufgabe und hat zur Folge, daB die Person
nicht einer Sache untergeordnet werden darf,
auch nicht bestimmten Bildungsinhalten, sonst
besteht die Gefahr, daf} er von auflen manipuliert
wird.

Ein zweiter Aspekt ist sein Mitsein

Der Mensch 1st ein gemeinschaftsbezogenes We-
sen, nicht nur individuelles Selbstsein, d. h. er be-
darf zur Entfaltung seiner Krafte und Fahigkei-
ten der Hilfe und des Raumes der Gemeinschaft.
Dies darf aber nicht zu einer totalen Sozialisie-
rung des Menschen, zur «Verplanung» des Indi-
viduums fithren. Er wiirde sonst zu einer bloBen



	Zur "Vorgeschichte" der neuen Maturitätsverordnung

